
   
 

 

Aufnahmebedingungen (Vollmitgliedschaft): 

- Bestandene Heilpraktikerprüfung (auch sektoral ist möglich) 
- Abgeschlossenes Medizin- oder Zahnmedizinstudium 
- Osteopathische Ausbildung (ab 3. Ausbildungsjahr bis zum 

Abschluß: Fördermitgliedschaft) nach den Benchmarks der WHO (in 
Deutschland analog der BAO) 

 

Für Physiotherapeuten gilt:  

- Abgabe der Kassenzulassung als Physiotherapeut (innerhalb von 1 
Jahr). Der Nachweis ist schriftlich zu erbringen. 

- Erwerb und Erhalt des QM pro Gesundheit (innerhalb von 1 Jahr) 
- Abgeschlossenes Studium als Arzt, Heilpraktikerzulassung oder 

erfolgreicher Abschluss der Fortbildung  zur DD u. Gesetzeskunde 
zur Erlangung der sektoralen HP-Erlaubnis für Osteopathie (für 
nicht Ärzte und HP) – Analog der Zusatzausbildung für PT zur 
Schließung der normativen Ausbildungslücke gemäß Urteil des BVG 
v. 26.08.2009 – AZ: 3 C 19.08 (Termine sind auf Anfrage beim BDO 
erhältlich). 

 


